
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Elisabeth Köstinger, Mag. Muna Duzdar, MMMag. Dr. Axel Kassegger, 
Josef Schellhorn, Mag. Bruno Rossmann, Mag. Josef Lettenbichler 
Kolleginnen und Kollegen 

zum Antrag der Abgeordneten Elisabeth Köstinger, MMMag. Dr. Axel Kassegger, Josef 
Schellhorn, Mag. Josef Lettenbichler 
Kolleginnen und Kollegen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ökostromgesetz 2012 (ÖSG 2012) geändert wird 
(966/A) - TOP 14 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der oben zitierte Antrag (9661 A) lautet: 

Bundesgesetz, mit dem das Ökostromgesetz 2012 (ÖSG 2012) geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Bundesgesetz, mit dem das Ökostromgesetz 2012 (ÖSG 2012) geändert wird 

Das Bundesgesetz über die Förderung der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern 
(Ökostromgesetz 2012 - ÖSG 2012), BGBL I NI. 75/2011, in der Fassung BGBL I Nr. 42/2019, wird wie 
folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu 23a folgender Eintrag eingejiigt: ,,§23b. Abbau der 
Wartelisten 

2. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 57b folgender Eintrag eingefügt: ,,§ 57c. 
Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen der ÖSG 2012-Novelle BGBL I NI. XY/201 9 

3. (Vetfassungsbestimmung) § 1 samt Überschrift lautet: 

"Kompetenzgrundlage und Vollziehung 

§ I. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, wie 
sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind, sind auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das 
B-VG etwas anderes bestimmt. Die in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten können unmittelbar 
von den in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Einrichtungen versehen werden." 

4. In § 15 Abs. 7 wird im letzten Satz der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und die Wortfolge "wobei im 
Jahr 2020 § 4 der Verordnung BGBI. II NI. 408/201 7 mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass die 
Ökostromabwicklungsstelle im Jänner 2020 einen Zeitraum festzulegen hat, in dem die Förderanträge bei 
der Ökostromabwicklungsstelle einzulangen haben." angefügt. " 

5. In § 17 Abs. 1 wird vor dem letzten Satzfolgender Satz eingejiigt: 

"Für die Verlängerung der Laufzeit gemäß § 1 7  Abs. 3 fünfter Satz werden die erforderlichen Mittel 
bereitgestellt. "" 

6. Nach § 17 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt: 

,,(2a) Keine Kontrahierungspflicht gemäß Abs. 1 besteht überdies für Anlagen auf Basis von fester 
Biomasse und Abfall mit hohem biogenem Anteil, deren Förderdauer zwischen dem I. Jänner 201 7 und 
dem 31 . Dezember 2019 abläuft." 

7. In § 17 Abs. 3 fünfter Satz wird nach der Wortfolge "eine einmalige Verlängerung der Laufzeit" die 
Wortfolge "um weitere 36 Monate, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2022," eingefügt sowie nach 
dem Ausdruck ,,9 1 4  Abs. 8" ein Beistrich gesetzt und die Wortfolge "mit Ausnahme der maximalen 
elektrischen Leistung von 150 kW," eingefügt. " 

AA-157 XXVI. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original) 1 von 5

www.parlament.gv.at



2 

8. In § 18 Abs. I wird nach dem ersten SatzJolgender Satz eingefügt: 

"Davon abweichend bestimmen sich die Einspeisetarife ab Inkrafttreten der Novelle 201 9, BGBL I 
Nr. YZ/20 19, bis zum 31. Dezember 2020 nach den fur das Jahr 2019 verordnetenPreisen der Verordnung 
BGBL II Nr. 408/2017, wobei keine Abschläge gemäß 9 1 9  Abs. 2 zur Anwendung kommen." 

9. § 23b samt Überschrift lautet: 

"Abbau der Wartelisten 

23b. (1) Für Windkraftanlagen wird das auf Windkraft gemäß 9 23 Abs. 3 Z 3 und den Resttopf gemäß 
9 23 Abs. 3 Z 5 entfallende zusätzliche jährliche Unterstützungsvolumen fur das Jahr 2021 vorgezogen und 
fur die im Jahr 2020 abzuschließenden Verträge bereitgestellt. 

(2) Für die sofortige Kontrahierung von Ökostromanlagen auf Basis fester Biomasse gemäß 9 1 7  
Abs. 1 iVm 9 56 Abs. 7 werden zusätzlich zu § 2 3  Abs. 3 fur im Jahr 2020 abzuschließende Verträge 
8,7 Millionen Euro an Unterstützungsvolumen bereitgestellt. 

(3) Für Anlagen, die nicht unter Abs. 2 fallen, hat die Ökostromabwicklungsstelle Verträge über die 
weitere Abnahme von Ökostrom nur unter Anrechnung auf das zur Verfugung stehende zusätzliche 
jährliche Unterstützungsvolumen gemäß § 23 Abs. 3 abzuschließen." 

10. In § 24 Abs. 6 erster Satz wird vor der Wortfolge "unter Bedachtnalune auf die Empfehlung des 
Energiebeirates" die Wortfolge "sofern in 9 28 vorgesehen" eingefügt. 

11. In § 27 Abs. 2 wird nach dem ersten SatzJolgender Satz eingefügt.· 

"Zusätzlich werden mit dem Inkrafttreten der Novelle BGBL XX/20 19 einmalig weitere 30 Millionen aus 
den durch die Einhebung der Ökostrompauschale aufgebrachten Beträgen bereitgestellt."; der letzte Satz 
wird durch den Satz "Die Ökostromabwicklungsstelle hat die erforderlichen Mittel zu überweisen." 
ersetzt." 

12. In § 27 Abs. 3 wird im ersten Satz der Ausdruck "I 0%" durch den Ausdruck ,,15%", der Ausdruck ,,400 
Euro" durch den Ausdruck ,,650 Euro" und der Ausdruck ,,6 Millionen" durch den Ausdruck 
,,10 Millionen" ersetzt. " 

13. In § 27a Abs. 2 werden Jolgende Sätze angefiigt: 

"Für die Jahre 2020, 2021 und 2022 werden zusätzlich jeweils 36 Millionen Euro bereitgestellt, wovon 
jährlich vorrangig 24 Millionen Euro fur die Errichtung oder Erweiterung von einer Photovoltaikanlage zu 
verwenden sind. Werden die Mittel in einem Jahr nicht zur Gänze ausgeschöpft, können die übrig 
bleibenden Mittel in das jeweils folgende Jahr bis zum 31 . Dezember 2022 übertragen werden, wobei die 
übertragenen Mittel vorrangig für die Errichtung oder Erweiterung von einer Photovoltaikanlage zu 
verwenden sind." 

14. § 27a Abs. 4 lautet: 

,,(4) Verfugt die Anlage über eine Speicherkapazität im Ausmaß von mindestens 0,5 kWh pro kWpeak 
installierter Engpassleistung oder wird eine bestehende Anlage oder eine bestehende Speicherkapazität in 
diesem Ausmaß erweitert, kann zusätzlich ein Investitionszuschuss von 200 Euro pro kWh gewährt werden. 
Die Höhe des Investitionszuschusses ist mit maximal 30% des unmittelbar für die Errichtung erforderlichen 
Investitionsvolumens (exklusive Grundstückskosten) begrenzt. Es können maximal bis zu 50 kWh 
Speicherkapazität pro Anlage nach dieser Bestimmung gefördert werden." 

15. In § 28 wird nach dem Ausdruck ,,9 7 KWK-Gesetz" ein Beistrich gesetzt und die Wortfolge "die je 
Förderempfänger insgesamt 1 00.000 Euro überschreiten," eingefügt undJolgender Satz angefügt: 

"Bei Förderungen von insgesamt bis zu 100.000 Euro je Förderempfanger ist der Energiebeirat zu 
informieren. " 

16. In § 41 Abs. 3 wird die Wortfolge "vorangegangenen Kalenderjahr" durch die Wortfolge "Kalenderjahr 
vor Vertragsabschluss" ersetzt. 

17. In § 42 Abs. 4 wird Jolgender Satz angefügt: 

"Für die Berechnung des jährlichen Unterstützungsvolumens gemäß § 23 Abs. 5 bestimmen sich die 
aliquoten Aufwendungen anhand des Gutachtens fur das Kalenderjahr des Vertragsabschlusses."" 
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18. Nach § 56 Abs. 6 werden folgende Abs. 7 und 8 eingefügt: 

(7) Für Anträge betreffend Anlagen auf Basis von fester Biomasse gemäß § 17 Abs. 1, ausgenommen 
für Anlagen gemäß § 17 Abs. 2a, besteht nach Maßgabe der verfügbaren zusätzlichen Mittel gemäß § 23b 
Abs. 2 eine sofortige Kontrahierungspflicht der Ökostromabwicklungsstelle zu jenen Tarifen, die sich aus 
der Verordnung BGBL II Nr. 307/2012 unter Anwendung der Abschläge gemäß § 19 Abs. 2 für das Jahr 
2019 ergeben. Für Ökostrom aus Abfällen mit hohem biogenem Anteil wird der Preis gemäß § 13 Abs. 3 
gewährt. 

(8) Anträge auf sofortige Kontrahierung gemäß Abs. 7 können nur für jene Anlagen auf Basis von 
fester Biomasse gestellt werden, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung bereits bei der 
Ökostromabwicklungsstelle gereiht waren. Sie sind innerhalb von drei Monaten ab Inkrafttreten dieser 
Bestimmung bei der Öko stromab wicklungs stelle zu stellen. Für die Berechnung der Reihung der Anträge 
sowie die notwendigen Mittel werden als Basis für den Marktpreis gemäß § 41 Abs. 3 die ersten drei 
Quartale des Jahres 2019 angenommen; die aliquoten Aufwendungen gemäß § 42 Abs. 4 bestimmen sich 
anhand des Gutachtens gemäß § 18 Abs. 6 für das Jahr 2019, jedoch sind die Aufwendungen für die 
Technologiefördermittel der Länder gemäß § 43 nicht zu berücksichtigen. Sofern kein Antrag auf sofortige 
Kontrahierung gestellt wird, erfolgt eine Kontrahierung nach Maßgabe des Vorhandenseins von Mitteln 
aus dem zusätzlichen jährlichen Unterstützungsvolumen nach § 23 Abs. 3. 

19. (Verfassungsbestimmung) Nach § 57b wird folgender § 57c samt Überschrift eingefügt: 

"Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen der ÖSG 2012-NoveUe BGB!. I Nr. XY/2019 

§ 57c (1) (Verfassungsbestimmung) § 1 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(2) § 18 Abs. 1, § 41 Abs. 3, § 42 Abs. 4 und § 57c Abs. 4, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL I Nr. XY/2019, treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(3) Alle übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten mit dem der Kundmachung folgenden 
Monatsersten in Kraft. 

(4) Die Ökostromabwicklungsstelle hat unverzüglich nach Inkrafttreten der Bestimmungen gemäß 
Abs. 2 das zusätzliche jährliche Unterstützungsvolumen für das Jahr 2019 gemäß § 23 Abs. 5 in 
Verbindung mit § 41 Abs. 3 und § 42 Abs. 4 neu zu berechnen. Ergibt die Neuberechnung, dass aus dem 
zusätzlichen jährlichen Unterstützungsvolumen für das Jahr 2019 weitere Verträge abgeschlossen werden 
können, hat die Ökostromabwicklungsstelle die entsprechenden Verträge, abweichend von § 18 Abs. 1 
erster Satz, zu den für das Jahr 2019 verordneten Einspeisetarifen gemäß der Verordnung 
BGBL II Nr. 408/2017 abzuschließen. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bestimmungen gemäß Abs. 2 
bereits bestehende Verträge bleiben aufrecht. 

(5) Die geänderten Bedingungen gemäß § 27a Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I 
Nr. XY 12019 gelten für Anträge, die nach dem Inkrafttreten dieser Bestimmung eingebracht werden. 

(6) Die Richtlinien für die Gewährung von Investitionszuschüssen sind gegebenenfalls nach Maßgabe 
des § 30 Abs. 3 zu verlängern bzw. anzupassen, wobei von der Verlautbarung im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung abgesehen werden kann. 
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Begründung: 

I. Allgemeiner Teil 

Die generationenübergreifende Herausforderung des Klimawandels erfordert eine grundlegende 
Umstellung der Energieversorgung, weshalb sich Österreich verpflichtet hat, bis zum Jahr 2030, Strom in 
dem Ausmaß zu erzeugen, dass der nationale Gesamtstromverbrauch zu 100% (national bilanzielI) aus 
emeuerbaren Energiequellen gedeckt werden kann. Damit es zu keinem Ausbaustopp der 
Ökostromerzeugungsanlagen in Österreich kommt, sondern eine stabile Überbrückung bis zum 
Inkrafttreten eines neuen zukünftigen Fördersystems ermöglicht wird, dessen Beschlussfassung in der 
nächsten Legislaturperiode ansteht, sollten die Möglichkeiten des bestehenden Ökostromgesetzes so weit 
wie möglich genutzt werden. 

Der vorliegende Gesetzesänderungsvorschlag soll daher zunächst die dringend benötigte Brückenfunktion 
herstellen, um das Ziel 1 00% emeuerbarer Strom im Übergangszeitraum nicht unnötig zu gefahrden. Dies 
ist insbesondere für Windkraftanlagen, Kleinwasserkraftanlagen und Ökostromanlagen auf Basis fester 
Biomasse und Biogas von Bedeutung, weil sich bei diesen Anlagenkategorien bereits längere Wartelisten 
für die Förderung aufgebaut haben. Durch eine Änderung der Kontingentberechnungsmethode sowie ein 
Vorziehen von Mitteln wird bei Wind und Kleinwasserkraft nach aktuellem Berechnungsstand der OeMAG 
ein vollständiger Wartelistenabbau ermöglicht. Für Biomasseanlagen werden zusätzliche Mittel für 
Nachfolgetarife zur Verfügung gestellt, für Biogasanlagen wird eine Verlängerungsmöglichkeit für 
bestehende Nachfolgetarife geschaffen. Zusätzlich soll der Fördertopf für Kraftwerksprojekte der mittleren 
Wasserkraft, die aufgrund ihres Erzeugungsvolumens und ihrer systemdienlichen 
Erzeugungscharakteristika für das österreichische Energiesystem von besonderer Bedeutung sind, einmalig 
aufgestockt werden. 

Des Weiteren wird die im Zuge der "kleinen Ökostromnovelle" eingeführte Investitionsfcirderung fur 
Photovoltaikanlagen und Stromspeicher fur drei weitere Jahre verlängert und deutlich angehoben. 
Zusätzlich werden administrative Verbesserungen vorgenommen, um einen reibungslosen Ablauf der 
Förderabwicklung zu gewährleisten. Auch muss aufgrund der derzeitigen Unsicherheit, wann eine 
Nachfolgeregelung zu den derzeitigen Förderbestirnn1Ungen in Kraft treten wird, nicht bloß die Erreichung 
der bisherigen Ausbauziele gesichert werden, sondern auch Planungssicherheit für weitere 
Ausbauinvestitionen hergestellt werden, um einen so drohenden Stillstand auch beim Photovoltaikausbau 
zu vermeiden. 

Hinsichtlich der allgemeinen Berechnung des Unterstützungsvolumens (Kontingentberechnung) wird eine 
Änderung vorgenommen, um der Kontingentberechnung künftig den aktuellen Marktpreis und nicht mehr 
den Marktpreis zum Zeitpunkt der AntragsteIlung zugrunde zu legen. Parallel dazu sollen für 
Förderverträge, die aufgrund der neuen Kontingentberechnungsmethode noch 2019 sowie für alle Verträge, 
die 2020 abgeschlossen werden, die aktuellen, für 2019 verordneten Tarife generell zur Anwendung 
kommen. 

Auch die aktuelle RL (EU) 201 8/2001 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
erkennt den wirtschaftlichen Nutzen einer zügigen Verwirklichung an und geht im Detail darauf ein, dass 
sich durch Investitionen in die lokale und regionale Produktion von Energie aus emeuerbaren Quellen in 
den Mitgliedstaaten und ihren Regionen beträchtliche Chancen für die Entwicklung lokaler Unternehmen, 
nachhaltiges Wachstum und die Entstehung hochwertiger Arbeitsplätze ergeben. 

11. Besonderer Teil 

Zu § 18 Abs. 1, § 41 Abs. 3, § 42 Abs. 4 und § 57c Abs. 4: 

Mit diesen Bestimmungen soll die Ermittlung des jährlich zur Verfügung stehenden 
Unterstützungsvolumens dahin geändert werden, dass statt dem Marktpreis im Jahr vor der Antragstellung 
jener im Kalenderjahr vor Vertragsabschluss zur Anwendung kommen soll. Für das Jahr 2019 hat eine 
Neuberechnung zu erfolgen, wobei zusätzliche Verträge mit dem Tarif für das Jahr 2019 abgeschlossen 
werden sollen. Generell sollen für die Verträge, die auf Basis der für das Jahr 2020 zur Verfügung stehenden 
Mittel abgeschlossen werden, die für 2019 geltenden Tarife zur Anwendung kommen. 

Zu § 17 Abs. 2a, § 23b Abs. 2, § 56 Abs. 7 und 8: 

Für Nachfolgetarife für Ökostromanlagen auf Basis fester Biomasse sollen zusätzliche Mittel bereitgestellt 
und eine Abgrenzung zum Biomassefcirderung-Grundsatzgesetz geschaffen werden. Dabei gelangen die für 
das Jahr 2019 ermittelten Tarife zur Anwendung. Für die Inanspruchnahme dieser Mittel ist ein neuer 
Antrag einzubringen. 

'. 
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Zu § 17 Abs. 1 und 3: 

Für die Verlängerung der Nachfolgetarife von Biogas-Anlagen sollen bis zum Jahr 2022 die erforderlichen 
Mittel zur Verfugung gestellt werden. Es gelten die Kriterien für Neuanlagen, ausgenommen die Schwelle 
von ISO kW. 

Zu § 27 Abs. 2 und 3: 

Die Mittel fur mittlere Wasserkraftanlagen werden um 30 Mio Euro erhöht und zugleich die Fördersätze 
angepasst. 

Zu § 27a Abs. 2: 

Für Photovoltaikanlagen und Stromspeicher werden zusätzliche Mittel für Investitionszuschüsse für die 
Jahre 2020 bis 2022 bereitgestellt. Der Fördersatz für Speicher soll auf 200 Euro pro kWh reduziert werden, 
um die Fördereffizienz zu erhöhen. 

Zu § 23b Abs. 1: 

Zum Abbau der bestehenden Warteliste an Windkraftanlagen wird das zusätzliche jährliche 
Unterstützungsvolumen des Jahres 2021 vorgezogen und bereits im Jahr 2020 fur zusätzliche 
Vertragsabschlüsse verwendet. 

Zu § 24 Abs. 6 und § 28: 

Bei Investitionszuschüssen fur kleine Anlagen soll der Energiebeirat künftig informiert werden, ohne eine 
Bedachtnahme aufgrund Empfehlungen in jedem Einzelfall vornehmen zu müssen. 

AA-157 XXVI. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




		2019-09-26T16:28:04+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




